
Gemeinde Marolterode 

 

In der 29. Gemeinderatssitzung der Gemeinde Marolterode am 21. Juni 2018 wurde 

folgender Beschluss gefasst: 

 

 

 

Auf der Grundlage der Thüringer Kommunalordnung-ThürKO in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), beschließt der Gemeinderat der Gemeinde 

Marolterode gemäß § 22 Abs. 3 die Ermächtigung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe 

„Rad-/Gehweg im Zuge der L 1027 zwischen Schlotheim und Marolterode an den 

wirtschaftlich günstigsten Bieter unter der Bedingung der Erteilung des 

Zuwendungsbescheides. Dem Gemeinderat ist das Ausschreibungsergebnis vorzulegen.  

 

 

Die Beschlüsse mit Anlagen können zu den Dienstzeiten im Hauptamt der 

Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim eingesehen werden. 

 

 

Haase 

Bürgermeister 

Beschluss-Nr.: 88/29/2018 


